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4.3 Lehramt an der Hauptschule
und an der Realschule
(künftig Lehramt für die Sekundarstufe I)

Das Studium für das Lehramt an der Hauptschule und an der
Realschule (künftig Lehramt für die Sekundarstufe I) umfaßt:

1. das erziehungswissenschaftliche Studium und

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern
im Verhältnis 1 : 1 : 1 = 40 SWS : 40 SWS : 40 SWS.

An den Gesamthochschulen können folgende Fächer für das künfti¬
ge Lehramt für die Sekundarstufe I studiert werden:

Gruppe 1: Erdkunde
Französisch
Hauswirtschaftswissenschaft
Sozial Wissenschaft
Technik/Technisches Werken
Textilgestaltung

Gruppe 2 : Biologie
Chemie
Deutsch
Englisch
Kunst/künstlerisches Werken
Geschichte
Mathematik
Musik
Physik
Sport
Theologie
Wirtschaftswissenschaft

Nach dem derzeitigen Entwurf der Prüfungsordnung sind folgende
Verbindungen vorgesehen:
Neben einem Fach der Gruppe 1 muß ein Fach der Gruppe 2
gewählt werden ; neben einem Fach der Gruppe 2 kann jedes Fach
der Gruppe 1 oder der Gruppe 2 gewählt werden.
Theologie kann nur als evangelische oder als katholische Theolo¬
gie gewählt werden.
Technik/Technisches Werken kann nur mit den Fächern Mathe-
mafik , Physik , Chemie oder Wirtschaftswissenschaft , Textilgestal¬
tung nur mit Kunst/Künstlerischem Werken oder Deutsch ver¬
bunden werden.
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